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DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Einweihung des 
Natur-

Erlebnis-
pfades

Zur Eröffnung um 16:30 Uhr konnten 
der Forstamtsleiter Ulrich Kreuzer 
und Bürgermeister Patrick Berghü-
ser zahlreiche Gäste und Ehrengäste 
begrüßen. Unter den Anwesenden 
waren Frau Dr. Orth-Krollmann von 
der Unteren Naturschutzbehörde 
(RTK), Herr Dr. Spath und Herr Em-
mel von der Gemeindevertretung, 
der Bauhofleiter Herr Ralf Guckes, 
Mitarbeiter von HessenForst, Herr 
Wennemann vom Naturpark Rhein-
Taunus, die Presse sowie zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger.

Nach der Eröffnungsrede von Herrn Kreuzer wurde 
das symbolische Einweihungsband von Bürgermeister 
Berghüser und der Revierleiterin durchtrennt. Danach 
führte Frau Lustermann über den ca. 3,5 km langen 
Pfad. Der abwechslungsreiche Weg beinhaltet 5 ver-
schiedene Stationen sowie die Erläuterung der ver-
schiedenen Baumarten. Diese sind mit Holzschildern 
gekennzeichnet und über QR-Codes mit interessanten 
Informationen versehen. An den Stationen erhielten die 
Teilnehmenden spannende Einblicke in die jeweiligen 
Themenschwerpunkte.
Etwa auf halber Strecke begeistert zudem ein Baumlehr-
pfad, der harmonisch in den bestehenden Waldbestand 
integriert wurde.
Die neu eingerichteten Rast- und Ruhestationen wurden 
bereits während der Eröffnung für Trinkpausen und für 
einen Gesprächsaustausch genutzt.
Am Ende des Natur-Erlebnispfades angekommen, lädt 
der Abenteuerpfad ein, den Wald mit allen Sinnen zu 
entdecken.
Verschiedene Aktionen und Veranstaltungen sollen den 
Weg zukünftig beleben und weiterentwickeln. Insbeson-
dere für die Kindergärten und Schulen aus der Region 
soll der Pfad als lebendiger Lernort außerhalb des Klas-
senzimmers dienen und genutzt werden.

Am 18. Juni fand die Eröffnung des 
von der Revierleiterin Alina Luster-
mann initiierten Natur-Erlebnispfa-
des zwischen Breithardt und Ste-
ckenroth statt.

Das Ziel der Revierleiterin ist es, im digitalen Zeitalter, wert-
volles analoges Wissen über die Natur greifbar und erlebbar 
zu vermitteln.
Am Ende sprach Forstamtsleiter Kreuzer, Frau Alina Luster-
mann, ein großes Lob für die Idee und hervorragende Um-
setzung dieses Erlebnispfades aus, das von Bürgermeister 
Berghüser bekräftigt und durch starken Beifall der Teilneh-
menden bestätigt wurde.
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	■ POL-RTK: Gemeinsame Bürgersprech-
stunde der Polizei und des Ordnungsam-
tes in Hohenstein

Am Mittwoch, 1. Juli, bietet die Polizei Bad Schwalbach ge-
meinsam mit dem Ordnungsamt Hohenstein eine Bürgersprech-
stunde im Rathaus der Gemeinde an.
Zwischen 14:00 und 18:00 Uhr stehen die Schutzfrau vor Ort 
der Polizeistation Bad Schwalbach, Polizeioberkommissarin 
Nicole Fischer, sowie die Leiterin des Ordnungsamtes Hohen-
stein, Frau Jadatz und der stellvertretende Leiter, Herr Rejszer, 
für Fragen und Anliegen zum Thema Sicherheit und Ordnung zur 
Verfügung.
Für die Bürgersprechstunde ist eine vorherige Anmeldung 
erforderlich.
Hierzu wenden Sie sich bitte vorab an die zuständige Schutzfrau 
vor Ort bei der Polizei Bad Schwalbach: 
Nicole Fischer. Tel. 06124 7078-181,
E-Mail: svo-bad-schwalbach-pst.ppwh@polizei.hessen.de.

	■ Gemeinde Hohenstein sucht Ehrenamtli-
che Unterstützung für neues Digitalpro-
jekt für Senioren

„Digital fit im Alter - Hohenstein“
Gemeinsam digitale Brücken bauen.
Smartphone, Tablet, Online-Banking oder digitale Behörden-
dienste gehören heute für viele Menschen zum Alltag. Gerade 
ältere Bürgerinnen und Bürger stehen häufig vor Herausforde-
rungen im Umgang mit digitalen Medien und wünschen sich 
Unterstützung.
Mit dem Projekt „Digital fit im Alter - Hohenstein“ möchte die 
Gemeinde Hohenstein die digitale Teilhabe älterer Menschen 
stärken und Ihnen den Zugang zu digitalen Angeboten erleich-
tern. Dafür werden engagierte ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer gesucht, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben 
möchten.
Gesucht werden Menschen jeden Alters, die Freude im Umgang 
mit anderen Menschen haben und bereit sind, Seniorinnen und 
Senioren bei Fragen zu unterstützen. Besondere technische Vor-
kenntnisse sind nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen Hilfs-
bereitschaft, Geduld und die Bereitschaft Wissen verständlich zu 
vermitteln.
Geplant sind regelmäßige Treffen, individuelle Hilfestellungen 
und gemeinsame Lernangebote. Gleichzeitig fördert das Projekt 
den Austausch zwischen den Generationen und stärkt das ge-
sellschaftliche Miteinander.
Interessierte können sich bei der Gemeinde Hohenstein melden:
Katharina Keller
E-Mail: Katharina.Keller@Hohenstein-Hessen de
Telefon: 06120 2925

	■ Interessenbekundungsverfahren  
für das Ehrenamt des Inklusionsbeauftragten 
der Gemeinde Hohenstein  
sowie für bis zu zwei Stellvertretungen

Die Gemeinde Hohenstein möchte die gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung weiter stärken und die Belange von 
Inklusion und Barrierefreiheit künftig noch sichtbarer in die kommu-
nale Arbeit einbinden.
Auf Grundlage der Satzung für die Bestellung und die Aufgaben 
eines ehrenamtlichen Inklusionsbeauftragten der Gemeinde Hohen-
stein sollen daher ein Inklusionsbeauftragter sowie bis zu zwei Stell-
vertretungen bestellt werden. Die Wahl erfolgt durch die Gemein-
devertretung der Gemeinde Hohenstein. Grundlage der Wahl sind 
die eingegangenen Bewerbungen sowie die nach § 55 Hessische 
Gemeindeordnung eingebrachten Wahlvorschläge.
Aufgabe des Inklusionsbeauftragten
Der Inklusionsbeauftragte soll die Interessen von Menschen mit Be-
hinderung in Hohenstein wahrnehmen und als Ansprechpartner für 
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und politische Gremien zur Ver-
fügung stehen.
Zu den Aufgaben gehören insbesondere:
•	 das Hinwirken auf gleichwertige Lebensbedingungen für Men-

schen mit und ohne Behinderung,
•	 die Mitwirkung bei Fragen der Barrierefreiheit, insbesondere beim 

Bauen, Wohnen, Verkehr und ÖPNV,

Stellenausschreibung�

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Die Gemeinde Hohenstein 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Aushilfskräfte 
zur Unterstützung in unseren Kindertagesstätten

4 bis 5 Tage im Monat -Präsenszeit am Tag 6 Stunden -
innerhalb 9.00 bis 15.00 bzw. 17.00 Uhr

Dort helfen, wo Sie wirklich gebraucht werden!
Kein Tag wie der andere - genau das macht diese Aufgabe be-
sonders. Mit Ihrer Flexibilität und Ihrem Engagement sorgen Sie 
dort für Unterstützung, wo sie gebraucht wird. Ob im liebevollen 
Umgang mit Kindern oder bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.
Sie bringen Herz, Tatkraft und Zuverlässigkeit mit.
Auch kurzfristige Einsätze meistern Sie souverän und werden Teil 
eines Teams, das Zusammenhalt und Wertschätzung lebt. Eine 
sinnvolle Tätigkeit mit Abwechslung, Verantwortung und echten 
Begegnungen wartet auf Sie.

Ihre Aufgaben im Wesentlichen:
•	 Aktive Mitgestaltung eines abwechslungsreichen und lebendi-

gen Gruppenalltags
•	 Spielerisches Vorlesen von Geschichten zur Förderung 
	 von Fantasie und Sprachentwicklung
•	 Begleitung spannender Ausflüge 
	 und gemeinsamer Entdeckungsreisen
•	 Unterstützung bei hauswirtschaftlichen Aufgaben 
	 für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre
•	 Kreative Gestaltung von Spiel-, Bastel- und Lernangeboten 

zur individuellen Förderung der Kinder

Was wir uns wünschen und womit Sie unser Team bereichern:
Profil & fachliche Qualifikation	
•	 abgeschlossene Berufsausbildung,
	 idealerweise im pädagogischen Bereich, oder
•	 zusätzliche, mit der Stellenausschreibung 
	 vereinbare Karrierewege, oder
•	 in Vorbereitung einer sozialpädagogischen Ausbildung, oder
•	 weitere berufliche Perspektiven innerhalb des Rahmens der 

Stellenausschreibung
Idealerweise verfügen Sie über folgende Erfahrungen und 
Kenntnisse	
•	 Praktische Erfahrung in der Kinderbetreuung 
	 (z. B. Kita, Schule, Hort, Babysitting, Jugendhilfe)
•	 Verständnis für kindliche Bedürfnisse und Entwicklungsstufen
•	 Erfahrung in wechselnden Teams oder Einsatzorten 
	 ist ein Vorteil
•	 Bereitschaft zu kurzfristigen Einsätzen oder Vertretungen
Persönliche Kompetenzen	
•	 Flexibilität, Engagement, Motivation und Teamfähigkeit
•	 Freude an der Arbeit mit Kindern
•	 Einfühlungsvermögen und Sozialkompetenz

Das bieten wir Ihnen:	
•	 Vergütung nach TVöD-VKA im Rahmen 
	 einer geringfügigen Beschäftigung
•	 Ein engagiertes, kollegiales Team und ein wertschätzendes 

Arbeitsumfeld
Möchten Sie entdecken, welche Chancen und Möglichkeiten 
diese Ausschreibung für Sie bereithält?
Dann freuen wir uns auf Ihre kurze Bewerbung bis zum 5. Juli 
2026. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Straße 1

65329 Hohenstein
oder per E-Mail an: talente@hohenstein-hessen.de

Bei offenen Fragen oder Anliegen freut sich Frau Eva Ger-
hard über Ihre Kontaktaufnahme - telefonisch unter 06120-
2942 oder per E-Mail:
eva.gerhard@hohenstein-hessen.de
Fragen zum Aufgabengebiet und der Organisationsstruktur 
beantwortet Ihnen Frau Quint, 06120-2937 
oder per E-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de.
Wegen der im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren 
zu erhebenden personenbezogenen Daten bitten wir Sie, unsere 
Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung 
unter www.hohenstein-hessen.de/dsgvo zu beachten.

mailto:svo-bad-schwalbach-pst.ppwh@polizei.hessen.de
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	■ Angeleint durch Wald und Feld
Regeln während der Brut- und Setzzeit
Beginn der Brut- und Setzzeit ab 1. März
Wenn andere Tiere Nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund 
und Halter besondere Regeln. „Während dieser sogenannten 
Brut- und Setzzeit sollte der Hund vor allem bei Spaziergängen 
im Wald und in freier Natur angeleint sein“. Die Brut- und Setz-
zeit beginnt Anfang März und geht bis zum 15. Juli, dennoch 
sollte auch außerhalb dieser Zeit Rücksicht auf brütende Tiere 
und Jungtiere genommen werden. Im Bundesjagdgesetz heißt 
es: „In den Setz- und Brutzeiten dürfen bis zum Selbständigwer-
den der Jungtiere die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere, 
auch die von Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden.“ Dazu 
gilt für die Hundehaltung in dieser Zeit eine besondere Aufsichts-
pflicht für Hunde auf und an allen Grünflächen. Wiesen, Felder 
und Wälder inner- und außerorts, d. h. der gesamte Feld-, Flur- 
und Waldbereich, insbesondere auch an Bach- und Flussläufen 
sowie Seeufern.
Der Grund für die Sonderregeln während der Brut- und Setzzeit 
ist, dass der Jagdtrieb des Hundes eine Gefahr für trächtige Tiere 
und den Nachwuchs darstellen kann.
Alle wild lebenden Tiere  
brauchen in der sensiblen Phase Ruhe
Spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende 
Hunde stören sowohl die Vögel beim Brüten als auch die Jun-
genaufzucht von Feldhase & Co. Werden die Vögel beim Brüten 
in Unruhe versetzt, kann es passieren, dass sie das Nest verlas-
sen, die Eier auskühlen und der Nachwuchs abstirbt. Leider ist es 
immer wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter ihre Hunde 
unkontrolliert laufen lassen.
Auf Jungtiere achten
Sollte einem Landwirt oder sonst einem Bürger ein Wildtier, das 
alleine oder verlassen ist, auffallen, wenden Sie sich bitte an den 
zuständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher. Telefonnummern 
können beim Ordnungsamt der Gemeinde Hohenstein erfragt 
werden.
Bei Rehkitzen informieren Sie bitte die 
Kitzrettung Rheingau-Taunus e.V.
E-Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de, 
Tel. 0178 1600720 
Weitere Infos finden Sie auch unter: 
http://www.kitzrettung-rheingau-taunus.de/

	■ Kein Hohensteiner Blättche erhalten?
Falls Sie das Hohensteiner Blättche nicht erhalten, wenden 
Sie sich bitte direkt an Tel. 02624 911-143 oder per E-Mail an  
vertrieb@wittich-hoehr.de.

	■ Anzeigen- und Redaktionsschlusstermine
Ausgabe
Blättchen

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 27 03.07.2026 29.06.2026
KW 28 10.07.2026 06.07.2026
KW 29 17.07.2026 13.07.2026

Allgemeine Redaktion und Anzeigen: Frau Held
Tel. 06120 2921 - Zimmer 1.01, 1. Stock
E-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

	■ Café-Treff-sicher
Zeit für Gemeinschaft
Lust auf nette Gespräche, duftenden Kaffee und selbstgebacke-
nen Kuchen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Kommen Sie vorbei, ge-
nießen Sie eine gemütliche Zeit und treffen Sie alte und neue 
Bekannte. Eingeladen sind alle Altersgruppen.
Wann: Jeden 1. Mittwoch im Monat um 15:00 Uhr im Grünen 
Raum der Alten Schule.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Das Team des Café-Treff-sicher

•	 die Unterstützung bei Anliegen von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Behinderung,

•	 die Förderung der Teilhabe an Kultur-, Sport- und 
Freizeitangeboten,

•	 die Vermittlung von Ansprechpartnern bei Beratungsbedarf,
•	 die vertrauliche Entgegennahme von Anliegen und Beschwerden,
•	 die Durchführung einer regelmäßigen Sprechstunde,
•	 die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Diensten und 

Hilfsorganisationen,
•	 die Mitwirkung an Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit der 

Gemeindeverwaltung,
•	 sowie eine jährliche Berichterstattung gegenüber der 

Gemeindevertretung.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Personen, die
1.	 das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2.	 ihren Hauptwohnsitz in Hohenstein haben,
3.	 die Gewähr dafür bieten, die Aufgabe sachkundig, zuverlässig 

und unparteiisch wahrzunehmen.
Eine unmittelbare oder mittelbare persönliche Betroffenheit ist aus-
drücklich erwünscht, aber keine Voraussetzung.
Nicht gewählt werden können Mitglieder der Gemeindevertretung, 
des Gemeindevorstands oder eines Ortsbeirats der Gemeinde 
Hohenstein.
Rechtsstellung und Entschädigung
Die Tätigkeit wird ehrenamtlich, unabhängig, weisungsfrei und un-
parteiisch ausgeübt. Der Inklusionsbeauftragte sowie die Stellver-
tretungen sind zur Verschwiegenheit über persönliche Angelegen-
heiten und vertraulich zu behandelnde Tatsachen verpflichtet.
Für die Tätigkeit wird eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe 
der Satzung gewährt. Der Inklusionsbeauftragte erhält eine regel-
mäßige Aufwandsentschädigung in Höhe der Entschädigung eines 
ehrenamtlichen Beigeordneten (aktuell 58 Euro im Monat). Die Stell-
vertretungen erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Hälfte dieser regelmäßigen Aufwandsentschädigung.
Wahlzeit
Die Wahlzeit beträgt vier Jahre. Die Gemeindevertretung bestimmt 
bei der Wahl zugleich die Reihenfolge der Stellvertretungen.
Inhalt der Interessenbekundung
Die Interessenbekundung sollte folgende Angaben enthalten:
•	 Name, Anschrift und Kontaktdaten,
•	 Geburtsdatum,
•	 kurzer persönlicher Hintergrund,
•	 Motivation für die Übernahme des Ehrenamtes,
•	 gegebenenfalls Erfahrungen, Kenntnisse oder Berührungspunk-

te im Bereich Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit, soziale Arbeit, 
Pflege, Bildung, Ehrenamt oder Selbstvertretung,

•	 Angabe, ob die Bewerbung für das Amt des Inklusionsbeauftrag-
ten, für eine Stellvertretung oder für beide Funktionen erfolgen 
soll.

Einreichung
Interessenbekundungen können schriftlich oder per E-Mail einge-
reicht werden bei:

Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein
Schwalbacher Straße 1

65329 Hohenstein
oder per E-Mail an:

buergermeister@hohenstein-hessen.de
Die Frist zur Einreichung der Interessenbekundungen endet am:

31. Juli 2026
Nach Ablauf der Frist werden die eingegangenen Bewerbungen 
ausgewertet und den zuständigen Gremien zur weiteren Beratung 
und Wahl vorgelegt.
Hinweis zum Verfahren
Die Einreichung einer Interessenbekundung begründet keinen An-
spruch auf Wahl oder Bestellung. Die Entscheidung über die Wahl 
des Inklusionsbeauftragten sowie der Stellvertretungen trifft die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Hohenstein.

	■ Mähroboter in der Nacht – Gefahr für Igel
Der zunehmende Einsatz von Mährobotern in den Nachtstunden 
stellt eine ernsthafte Gefahr für Wildtiere dar. Besonders betroffen 
sind Igel, die nachts auf Nahrungssuche gehen. Statt zu fliehen, rol-
len sie sich bei Gefahr zusammen und können dadurch schwere 
Verletzungen durch die Geräte erleiden.
Wir appellieren daher, Mähroboter nur tagsüber einzusetzen. So 
können Igel und andere nachtaktive Tiere besser geschützt und un-
nötiges Tierleid vermieden werden.
Vielen Dank

Ihr Ordnungsamt

mailto:kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de
http://www.kitzrettung-rheingau-taunus.de/
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Habt Ihr Interesse, Boule 
zu spielen? Dann stoßt 
doch einfach spontan 
dazu - die Kugeln liegen 
für Euch bereit. Zwi-
schen März und Sep-
tember spielen wir re-
gelmäßig freitags von 
14:30 und 17:00 Uhr.
Oder ruft einfach bei 
Dagmar und Gerhard 
Saur, Tel. 0151 20070371 
an.

	■ Braaderter Weinstand mit Gartenkräuter- 
aktion – der Naturschaugarten lädt ein

Liebe Hohensteinerinnen und Hohensteiner, liebe Gartenfreunde,
am Freitag, 26. Juni, lädt der Naturschaugarten „Im Gründche“ 
herzlich zum Weinstand am Gemeindezentrum in Breithardt ein.
Freut euch auf einen gemütlichen Sommerabend mit guten Gesprä-
chen, leckeren Weinen aus dem Rheingau, Wildbratwürstchen 
aus dem Taunus und kleinen Snacks. Passend zu unserem Garten 
dürfen natürlich auch die Kräuter nicht fehlen: Über 20 verschiede-
ne Küchen- und Gartenkräuter für euren Garten bzw. eure Küche 
können erworben werden!
Als kleines Dankeschön darf sich darüber hinaus jeder, der eine Wein-
flasche kauft, kostenlos ein Kräutertöpfchen mit nach Hause nehmen.
Mit eurem Besuch unterstützt ihr gleichzeitig die Arbeit des Natur-
schaugartens und helft dabei, weitere Projekte für Natur, Umwelt-
bildung und Gemeinschaft in Hohenstein zu verwirklichen.
Kommt vorbei, genießt einen schönen Abend mit uns und lasst uns 
gemeinsam auf den Sommer anstoßen!
Wir freuen uns auf euch!

Euer Team vom Naturschaugarten „Im Gründche“

	■ Holdesser Boules
Neben dem wöchentlichen Spielbetrieb muss es ab und zu High-
lights geben, bei denen wir es uns so richtig gut gehen lassen, bei 
denen es aber trotzdem um Boule geht.
Am Samstag, 13. Juni, ging es wieder mal um „Alles“, es ging um die 
„Wurst“. Ab 14:00 Uhr wurde in Holzhausen das diesjährige Turnier 
um die bronzene, silberne und goldene Fleischwurst ausgetragen.
16 Spieler in 8 zufällig zusammen gelosten Teams kämpften um die 
begehrten Trophäen. Es wurde gleichzeitig nur auf 2 Bahnen ge-
spielt, sodass gerade nicht spielende Teams die Gelegenheit hatten, 
die laufenden Spiele entspannt bei einem Kaltgetränk mitzuverfol-
gen. Im Hintergrund war alles gemeinschaftlich vorbereitet. Wir hat-
ten Pavillons für den Schatten, Kühlschränke für Getränke, Kuchen, 
Wurst und Salate.
Nach der 1. K.-o.-Runde wurde lecker Kuchen gegessen und an-
schließend das Turnier fortgesetzt. Es ging bis fast 18:00 Uhr bis 
alles entschieden war und zum Grillabend übergegangen wurde. Ein 
insgesamt sehr gelungener Tag endete in den späten Abendstunden 
bei bester Laune.
Dem Wettergott waren wir sehr dankbar, da wir gerade an diesem 
Tag mit reichlich Sonne bei moderater Temperatur belohnt wurden.
Hier die stolzen Sieger:

Goldene Fleischwurst:
Regina Uhlich und Marc Fallinski
Silberne Fleischwurst:
Michela Laury und Günter Uhlich
Bronzene Fleischwurst:
Erika Hornisch und Ulrike Tiefenbach
Und noch ein paar Bilder zum Tag:
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	■ Hohensteiner Tanzkreis
Mit internationalen Kreistänzen, Squares, Kontratänzen und Rounds 
werden die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und die Koordination 
geschult. Körper und Geist kommen in Bewegung, dabei macht das 
Tanzen mit wechselnden Partnern und Gruppierungen großen Spaß.
Der Tanzkreis trifft sich jeden Dienstag von 10:00 - 11:30 Uhr im 
Haus des Dorfes in Steckenroth. Weitere Informationen erhalten 
Sie von der Tanzleiterin Hildegard Bernstein. Kontakt 06124/12357.

Eine Initiative der Gemeinden Aarbergen, Heidenrod und Hohenstein 
(AHH) 

Reparieren statt wegwerfen - das schont die Umwelt 
und das eigene Portemonnaie! 

Wir sind wieder für Sie da, am: 

Samstag, 4. Juli, 14:00-17:00 Uhr 
Im Gronauer Weg 1 (kath. Gemeindesaal) 

in Heidenrod-Laufenselden 
diesmal ist auch eine Näherin vor Ort! 

Bringen Sie uns ihre defekten Gerätschaften wir versuchen diese zu 
reparieren, sehr oft können wir diese retten! 

Weiterhin suchen wir Verstärkung, Menschen, die Spaß am Reparieren 
haben und bei uns mitmachen möchten! 

Ihr Repair Café Team freut sich auf Ihren Besuch! 

 » Öffentliche  
Bekanntmachungen

	■ Hauptsatzung der Gemeinde Hohenstein​​​​​​​ 
(Rheingau-Taunus-Kreis)

Aufgrund des § 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Art. 2 des Gesetz vom 05.02.2026 (GVBl. 2026 Nr. 8), 
hat die Gemeindevertretung Hohenstein am 18. Mai 2026 folgende 
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Auf-

gaben an den Gemeindevorstand
(1) Die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählte Gemeindever-
tretung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie trifft die wichtigen 
Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.
(2) Der Gemeindevorstand besorgt die laufende Verwaltung. Der 
Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflich-
tungen einzugehen. Hiervon unberührt bleiben die Regelungen über 
die Zuständigkeiten der gemeindlichen Organe.
(3) Die Gemeindevertretung überträgt dem Gemeindevorstand gem. 
§ 50 Abs. 1 HGO die Entscheidung über folgende Angelegenheiten:
1.	 Verfahren zur vereinfachten Umlegung nach §§ 80 ff. Bauge-

setzbuch (BauGB),
2.	 Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83 Baugesetzbuch 

(BauGB),
3.	 Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschlie-

ßungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauGB,
4.	 Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken 

sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis 
zu einem Betrag von 10.000 EURO (brutto),

5.	 Entscheidungen, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt 
wird oder nicht bis zu einem Betrag von 10.000 EURO (brutto),

6.	 Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure,
7.	 Entscheidungen über den Abschluss von Werkverträgen und 

über gemeindliche Baumaßnahmen,

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

	■ Holdesser Tauschhäusje
findet ihr in der Straße „Am Kindergarten“, direkt am Sportplatz.
Es ist mittwochs von 16:00-17:00 Uhr und sonntags von 14:00 
- 15:00 Uhr geöffnet!

Es darf alles abgegeben wer-
den, was noch sauber und 
funktionsfähig ist und nicht 
größer als 40x40x40 cm, je-
doch keine Kleidung, keine 
Kuscheltiere und keine 
Bücher!
Kommt und bringt was ihr 
nicht mehr braucht, stöbert 
und findet eure „Schätze“!

„Was ein Mensch nicht mehr braucht, erfreut einen Anderen und 
schont die Umwelt!“
Das Tauschhäusje Team freut sich auf euren Besuch und auch 
über Verstärkung!

	■ Strinzer Treff und Volksliedergruppe
Der Strinzer Treff und die Volksliedergruppe treffen sich jeden 
ersten Dienstag im Monat um 15:00 Uhr im Clubraum der 
Aubachhalle.

	■ Borner Spätlese
Die Borner Spätlese trifft sich am Dienstag, 30.06. um 15:00 Uhr 
im Alten Rathaus, Mühlenbergstraße 1, Wer Interesse hat, einfach 
vorbeikommen.
Kontakt: Isolde Schöne 06124 12781 oder Ilona Ritter 06124 12658.

	■ Seniorentreff Hennethal
Der Seniorentreff Hennethal am Freitag, 26. Juni 
muss leider ausfallen!
Termine für das zweite Halbjahr 2026 des Senioren-
treffs Hennethal - immer freitags, jeweils um 15:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus.
17. Juli	 18. September	 13. November
21. August	 23. Oktober	 4. Dezember
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Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung und die Mitglie-
der der Gemeindevertretung müssen sich in der Sitzung optisch und 
akustisch wahrnehmen können.
In öffentlichen Sitzungen muss gewährleistet sein, dass per Bild-
Ton-Übertragung teilnehmende Gemeindevertreterin oder Gemein-
devertreter auch für die im Sitzungssaal anwesende Öffentlichkeit in 
Bild und Ton wahrnehmbar sind.
Technisch bedingte Störungen, die nicht im Verantwortungsbereich 
der Gemeinde liegen, sind unbeachtlich und haben keinen Einfluss 
auf die Wirksamkeit der in der Sitzung gefassten Beschlüsse.

§ 4 
Gemeindevorstand

(1) Der Gemeindevorstand besteht aus der hauptamtlichen Bür-
germeisterin oder dem hauptamtlichen Bürgermeister und den 
Beigeordneten.
(2) Die Zahl der Beigeordneten beträgt sechs. Es werden keine Stel-
len hauptamtlich verwaltet.

§ 5 
Ortsbeirat

(1) Für die Ortsteile Breithardt, Burg-Hohenstein, Holzhausen über 
Aar, Strinz-Margarethä, Born, Hennethal und Steckenroth werden 
Ortsbezirke nach Maßgabe der §§ 81 und 82 HGO und des Kommu-
nalwahlgesetzes in der jeweils gültigen Fassung errichtet.
(2) Die Ortsbezirke entsprechen den Gemarkungen der Ortsteile 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung.
(3) Der Ortsbeirat besteht in den Ortsteilen Breithardt, Holzhausen 
über Aar und Strinz-Margarethä aus je sieben Mitgliedern,
in den Ortsteilen Burg-Hohenstein, Born, Hennethal und Stecken-
roth aus je fünf Mitgliedern.

§ 6 
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Satzungen, Verordnungen, öffentliche Bekanntmachungen nach 
dem Kommunalwahlgesetz und den aufgrund des Kommunalwahl-
gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen sowie andere Gegen-
stände, deren öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, werden 
mit Abdruck im Wiesbadener Kurier Ausgabe Untertaunus öffentlich 
bekannt gemacht.
Satzungen sind mit ihrem vollen Wortlaut bekanntzumachen. Ge-
setzlich vorgeschriebene Ge-nehmigungen sind zugleich mit der 
Satzung öffentlich bekanntzumachen.
Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages voll-
endet, an dem der Wiesbadener Kurier den bekannt zu machenden 
Text enthält.
(2) Die öffentliche Bekanntmachung der Ladungen zu den Sitzungen 
der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse, sowie der Ortsbei-
räte gemäß §§ 58 Abs. 6, 62 Abs. 5, 82 Abs. 6 HGO erfolgt in der in 
Absatz 1 getroffenen Regelung.
(3) Satzungen, Verordnungen und sonstige öffentliche Bekanntma-
chungen treten am Tage nach Vollendung der Bekanntmachung in 
Kraft, sofern sie selbst keinen anderen Zeitpunkt bestimmen.
(4) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene 
Texte und Erläuterungen bekanntzumachen, so werden sie abwei-
chend von Abs. 1 für die Dauer von 7 Arbeitstagen, wenn gesetzlich 
nicht ein anderer Zeitraum vorgeschrieben ist, während der Dienst-
stunden der Gemeindeverwaltung in Hohenstein, Ortsteil Breithardt, 
Schwalbacher Straße 1, zur Einsicht für jede Person ausgelegt. Ge-
genstand, Ort (Gebäude und Raum), Tageszeit und Dauer der Aus-
legung werden spätestens am Tage vor deren Beginn nach Abs. 1 
öffentlich bekanntgemacht. 
Gleiches gilt, wenn eine Rechtsvorschrift öffentliche Auslegung vor-
schreibt und keine besonderen Bestimmungen enthält.
Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Tages vollendet, 
an dem der Auslegungszeitraum endet.
(5) Die Veröffentlichung der Entwürfe der Bauleitpläne (Bebauungs-
pläne oder Flächennutzungspläne) nach § 3 Abs. 2 BauGB ist unter 
Angabe der Internetseite oder Internetadresse und Dauer der Veröf-
fentlichungsfrist sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind, vor Beginn der Veröffentlichungs-
frist öffentlich bekannt zu machen. Diese Bekanntmachung muss 
darüber hinaus den Gegenstand (genaue Bezeichnung des Entwurfs) 
benennen. 
Die Dauer der Veröffentlichung bestimmt sich nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen
1. dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-

chungsfrist abgegeben werden können,
2. dass Stellungnahmen elektronisch übermittelt werden sollen, 

bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden 
können,

8.	 Entscheidungen über den Abschluss von sonstigen schuld-
rechtlichen Verträgen bis zu einer Gesamtvertragssumme von 
200.000 EURO (brutto) (jährliche Vertragssumme x Vertrags-
laufzeit) im Einzelfall,

9.	 Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zah-
lungsaufschub, Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen im 
Einzelfall,

10.	 Entscheidungen über die Annahme von Schenkungen, Spen-
den und die Durchführung von Sponsoringmaßnahmen bis 
zu einem Wert der Zuwendung von 10.000 EURO (brutto) im 
Einzelfall,

11.	 Entscheidung über Verpachtung, soweit der jährliche Pachtzins 
den Betrag von 7.500 EURO (brutto) nicht übersteigt, sowie 
Entscheidung über Vermietung soweit der jährliche Mietzins 
den Betrag von 7.500 EURO (brutto) nicht übersteigt.

Diese Einschränkungen gelten nicht für Jagdverpachtungen.
(4) Das Recht der Gemeindevertretung, gem. § 50 Abs. 1 HGO die 
Entscheidung über weitere Angelegenheiten mittels Satzung oder 
Beschluss auf den Gemeindevorstand zu übertragen, bleibt von den 
Bestimmungen in Abs. 3 unberührt.
(5) Die Gemeindevertretung überträgt die Entscheidung über die 
Aufnahme von Krediten und Kreditbedingungen gem. § 103 Abs. 1 
HGO auf den Gemeindevorstand.

§ 2 
Zuständigkeitsabgrenzung  

und Übertragung von Aufgaben auf Ausschüsse
(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse 
folgende Ausschüsse:
1. Haupt- und Finanzausschuss
2. Wirtschaftsausschuss mit den Aufgabenbereichen Wirtschaft, 

Land- und Forstwirtschaft, Umwelt, Bauen, Verkehr, Energie 
und Digitale Infrastruktur,

3. Sozialausschuss mit den Aufgabenbereichen Soziales, Sport, 
Feuerwehren, Familie, Gesundheit, Tourismus und Kultur.

(2) Die Ausschüsse haben je sieben Mitglieder und setzen sich nach 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen (Benennungsverfahren gem. 
§ 62 Abs. 2 HGO) zusammen. Die Gemeindevertretung kann den 
Ausschüssen bestimmte oder bestimmte Arten von Angelegenhei-
ten gem. §§ 50 Abs. 1, 62 Abs. 1 HGO widerruflich zur endgültigen 
Beschlussfassung übertragen.
Die Gemeindevertretung kann die Beschlussfassung in diesen An-
gelegenheiten jederzeit wieder an sich ziehen. § 51 HGO bleibt un-
berührt. § 1 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 3 
Gemeindevertretung

(1) Die Zahl der Mitglieder der Gemeindevertretung wird auf 25 
festgelegt.
(2) Die Gemeindevertretung wählt in der ersten Sitzung nach der 
Wahl aus ihrer Mitte eine oder einen Vorsitzenden und ihre oder sei-
ne Stellvertreterinnen oder Stellvertreter. Die Zahl der Stellvertrete-
rinnen und/oder Stellvertreter wird auf vier festgelegt.
(3) Die Sitzungen der Gemeindevertretung finden in Präsenz statt. 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung - mit Ausnahme der oder 
des Vorsitzenden der Gemeindevertretung - sowie die Mitglieder 
des Gemeindevorstands können auch ohne Anwesenheit am Sit-
zungsort per Bild-Ton-Übertragung an den Sitzungen teilnehmen, 
wenn eine digitale Sitzungsteilnahme in der Einladung vorgesehen 
ist. Ob eine Sitzung per Bild-Ton-Übertragung erfolgt, wird von 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
im Benehmen mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. Die digita-
le Sitzungsteilnahme soll spätestens einen Tag vor der Sitzung der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister mitgeteilt werden. Zuge-
schaltete Mitglieder der Gemeindevertretung gelten als anwesend 
im Sinne von § 53 Abs. 1 S. 1 HGO. Die Gemeinde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass in ihrem Verantwortungsbereich die technischen 
Voraussetzungen für eine Zuschaltung mittels Bild-Ton-Übertra-
gung während der Sitzung durchgehend bestehen. Dies gilt auch für 
nichtöffentliche Sitzungen. Hier haben die zugeschalteten Mitglieder 
der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands sicherzustel-
len, dass keine weiteren Personen die Sitzungen verfolgen können.
Eine digitale Sitzungsteilnahme ist nicht möglich:
1. in der ersten Sitzung der Gemeindevertretung (konstituierende 

Sitzung)
2. bei Wahlen nach § 55 HGO
3. bei Beschlussfassungen nach § 39 a Abs. 3 S. 2 HGO, 57 Abs. 

2 HGO, § 76 Abs. 1 und Abs. 4 S. 3, § 76 a HGO
4. bei der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung
5. bei der Beschlussfassung über Bauleitpläne
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	■ Rentenangelegenheiten
Rentenantragstellung und Rentenauskunft durch den Ver-
sichertenältesten Richard Altz nach telefonischer Vereinbarung: 
Tel. 0157 75734323 oder 06128 2469326.
Es werden alle Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung 
und Anträge aller Art (Rentenantrag, Kontenklärung usw.) für die 
Deutsche Rentenversicherung auf- und entgegengenommen.
Des Weiteren werden Versicherungsverläufe und Rentenaus-
künfte bei Bedarf angefordert und besprochen. Auch die Zu-
sammenstellung notwendiger Unterlagen, Beglaubigungen von 
Nachweisen und Ausfüllen von Formularen zählen zu meinem 
Leistungsangebot.
Alle angebotenen Leistungen sind kostenfrei!

	■ Ortsgerichte
Aufgaben und Zuständigkeit
Ortsgerichte geben Bürgern und Gerichten wichtige Hilfestellung 
und tragen dazu bei, Kosten zu sparen. Sie sind als Hilfsbehör-
den der Justiz Partner für viele persönliche Angelegenheiten. 
In Hohenstein gibt es drei Ortsgerichte. Ortsgerichtsmitglieder 
sind Ehrenbeamte. Sie werden auf Vorschlag der Hohensteiner 
Gemeindevertretung von der Direktorin oder dem Direktor des 
Amtsgerichts Bad Schwalbach ernannt. Zu den Aufgaben der 
Ortsgerichte gehören:
• Beglaubigung von Unterschriften und Abschriften öffentlicher 

oder privater Urkunden
• Sicherung von Nachlässen
• Aufstellung von Nachlassinventaren
• Erteilung von Sterbefallanzeigen
• Schätzung von Grundstücken, beweglichen Sachen und der-

gleichen auf Antrag eines Beteiligten oder auf Ersuchen einer 
Behörde;

• Mitwirkung bei der Feststellung von Grundstücksgrenzen.
Bei Bedarf können sich die Bürger an das für ihren Ortsteil örtlich 
zuständige Ortsgericht wenden. Die örtliche Zuständigkeit ergibt 
sich aus der nachstehenden Übersicht über die für Hohenstein 
gebildeten drei Ortsgerichtsbezirke. Termine werden individuell 
über die nachstehenden Telefonnummern oder Mailadressen 
vereinbart.
Für die Amtshandlung des Ortsgerichts werden Gebühren nach 
der Gebührenordnung für die Ortsgerichte im Lande Hessen 
erhoben.
Ortsgerichtsbezirk I
für die Ortsteile Breithardt, Burg-Hohenstein & Born
Ortsgerichtsvorsteherin Silvia Ohlemacher, 65329 Hohenstein,
Tel. 0176 52316239
Stellv. Ortsgerichtsvorsteher Patric Oumar, 65329 Hohenstein, 
Tel. 0160 94692045
Ortsgerichtsbezirk II
für die Ortsteile Strinz-Margarethä & Steckenroth
Ortsgerichtsvorsteher Paul Hahn, 65329 Hohenstein, Tel. 06128 
1279
Stellv. Ortsgerichtsvorsteher Klaus Wilhelm, 65329 Hohenstein,
Tel. 06128 1801
Ortsgerichtsbezirk III
für die Ortsteile Holzhausen über Aar & Hennethal
Ortsgerichtsvorsteherin Marion Wilmes, 65329 Hohenstein,
Tel. 06120 979737
Stellv. Ortsgerichtsvorsteherin Katja Kreusel, 65329 Hohenstein,
Tel. 06120 6608

3. dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt blei-
ben können und

4. welche anderen leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeiten 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestehen.

Daneben sind nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 S. 5 BauGB der Inhalt 
dieser Bekanntmachung in das Internet einzustellen; die zu veröf-
fentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind 
über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich zu machen.
(6) Kann die Bekanntmachungsform nach Abs. 1 und 2 wegen eines 
Naturereignisses oder anderer unabwendbarer Zufälle nicht ange-
wandt werden, so genügt jede andere Art der Bekanntgabe, insbe-
sondere durch Anschlag oder öffentlichen Ausruf. In diesen Fällen 
wird die Bekanntmachung, sofern sie nicht durch Zeitablauf gegen-
standslos geworden ist, in der Form der Abs. 1 und 2 unverzüglich 
nachgeholt.

§ 7 
Inkrafttreten

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.
Die bisherige Hauptsatzung vom 29. Februar 2000 tritt mit dem glei-
chen Zeitpunkt außer Kraft.

Hohenstein, den 18.05.2026
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein

Patrick Berghüser, Bürgermeister
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt. Die Satzung wird hiermit 
ausgefertigt.

 » Bürgerservice

	■ Neue Öffnungszeiten im Bürgerbüro  
seit 1. Mai

Seit dem 1. Mai 2026 gelten neue Öffnungszeiten für das Bür-
gerbüro der Gemeinde Hohenstein.
Mit der Anpassung möchten wir den Service noch besser an den 
Alltag vieler Menschen anpassen. Deshalb öffnet das Bürgerbüro 
künftig freitags bereits ab 7:00 Uhr. Zusätzlich gibt es künftig 
eine Öffnungszeit am ersten Samstag im Monat.
Das Bürgerbüro arbeitet vorrangig nach Terminvereinbarung. 
Bürgerinnen und Bürger, die bei diesem Verfahren Unterstüt-
zung benötigen, können Termine auch telefonisch (06120 290) 
vereinbaren.
Online können Termine unter folgendem Link gebucht werden:
https://www.etermin.net/hohenstein
Wichtig für die Samstagsöffnung:
Termine für den Samstag müssen jeweils bis Donnerstag, 16:00 
Uhr, vereinbart werden.
Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros seit 1. Mai 2026 im 
Überblick:
• Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
• Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr
• Mittwoch: 08:00 bis 11:30 Uhr und 15:30 bis 18:30 Uhr
• Donnerstag: geschlossen für den Publikumsverkehr
• Freitag: 07:00 bis 12:00 Uhr
• Samstag: jeder 1. Samstag im Monat von 09:00 bis 12:00 Uhr
Die nächste Samstagsöffnung findet am 4. Juli 2026 statt.
Die geänderten Öffnungszeiten werden zunächst für ein Jahr er-
probt. Im Anschluss werden die Erfahrungen ausgewertet.
Mit den neuen Öffnungszeiten schaffen wir weiterhin verlässliche 
und alltagstaugliche Angebote für die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Herzliche Grüße
Patrick Berghüser

Bürgermeister

https://www.etermin.net/hohenstein
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Dort konnten die Kinder Tiere beobachten, die Natur entdecken und 
gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Der Ausflug wurde vom 
Elternbeirat finanziert, vielen lieben Dank dafür.
Am 26. Juni heißt es dann für die meisten endgültig Abschied neh-
men. Beim traditionellen „Rausschaukeln“ werden die Großen feier-
lich aus der Kita verabschiedet. Mit vielen schönen Erinnerungen im 
Gepäck freuen sich die zukünftigen Schulkinder auf den nächsten 
großen Schritt.
Wir wünschen allen Schildkrötenkindern einen tollen Start in die 
Schule und alles Gute für ihren weiteren Weg!

Das Team der Kita Rappelkiste

 » Vereine und Verbände

	■ Alzheimer Gesellschaft  
Rheingau-Taunus e.V.

Selbsthilfegruppe für Angehörige von 
Menschen mit Demenz

Für Dienstag, 07. Juli lädt die Alzheimer Gesellschaft Rheingau-
Taunus wieder alle Angehörigen von Menschen mit Demenz zum 
Treffen der offenen Selbsthilfegruppe nach Bad Schwalbach, Mar-
tha-von-Opel-Weg 31, Raum E11 ein. Es findet von 17:00–18:30 Uhr 
statt. Kostenlose Parkplätze befinden sich vor dem Haus. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Der Austausch mit anderen, die Ähnliches erleben, Zuhören, Reden 
und auch einmal Lachen über Dinge, über die man eigentlich nur 
noch weinen möchte, erhöht nachweislich die Lebensqualität. Darü-
ber hinaus nimmt man sehr viel Wissen mit nachhause. Erfahrungs-
wissen der anderen, aber auch Fachwissen, das die Moderatorin-
nen einbringen. Teilnehmen können alle Angehörigen, egal welche 
Demenz das Familienmitglied hat.
Wer nicht teilnehmen kann oder möchte, kann auch eine telefoni-
sche Beratung oder ein Coaching in Anspruch nehmen. Diese An-
gebote sind alle kostenlos. Eine Anmeldung und die Mitgliedschaft 
im Verein sind nicht erforderlich.
Kontakt: 06124 7254027, info@alzheimer-rheingau-taunus.de

	■ Kneipp-Verein Bad Schwalbach/Rheingau-
Taunus e.V.

Aquafit im Freibad
Mit Schwung in den Sommer: Ab Mittwoch, 1. Juli, 
startet der Kneipp-Verein Bad Schwalbach/Rhein-
gau-Taunus e. V. mit einem Aquafit-Kurs im Freibad 
Bad Schwalbach. An insgesamt fünf Mittwochen - 

vom 1. Juli bis 5. August - wird jeweils von 17:15 bis 18:00 Uhr 
gemeinsam im Wasser trainiert. Treffpunkt ist direkt am Schwimm-
becken.Die Kursgebühr beträgt 8,- Euro für Mitglieder und 10,- Euro 
für Nichtmitglieder. Geleitet wird der Kurs von Aqua-Fitnesstrainerin 
Susanne Grell. Anmeldung per E-Mail an Susanne.grell66@web.de.
Barfuß für Körper, Geist und Seele
Am Samstag, 4. Juli, findet von 10:00 bis 17:00 Uhr eine intensive 
Barfuß-Erfahrung im Kneipp-Verein Bad Schwalbach statt. Christine 
Ott begleitet die Teilnehmenden durch Barfußexkursionen, Wasser-
treten und Fußmassagen. Die Teilnahmegebühr beträgt 50,- €. An-
meldung erfolgt über die vhs RTK e.V..
Breathwork - Atme Dich frei!
Tief durchatmen, loslassen und neue Energie spüren: Am Sonntag, 
5. Juli, bietet Anja Kylius-Kremper von 14:00 bis 17:00 Uhr eine 
intensive Breathwork-Session im Kneipp-Verein Bad Schwalbach, 
Emser Straße 3, an. Die Teilnahme kostet 75,- Euro, für Mitglieder 
60,- Euro. Anmeldung unter 0170 9685831 oder per E-Mail an anja@
breathwork-balance.de.
Qi Gong & Tai Chi im Kurpark - sanfte Bewegung, gro-
ße Wirkung
Am Sonntag, 5. Juli, lädt der Kneipp-Verein Bad Schwalbach/
Rheingau-Taunus e. V. von 10:00 bis 11:30 Uhr zu einem Work-
shop mit Qi Gong und Tai Chi in den Kurpark Bad Schwalbach ein. 
Unter der Leitung der Tai-Chi- und Qi-Gong-Lehrerin Alexsandra 
Hodgson verbinden sich fließende Bewegungen, bewusste Atmung 
und innere Ausrichtung zu einer wohltuenden Praxis in der Natur. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 10,- Euro für Mitglieder und 12,- Euro 
für Nichtmitglieder. Anmeldung bei Alexsandra Hodgson unter  
Tel. 06120 6229.

 » Aus den  
Kindertagesstätten

	■ Kindertagesstätten-Anmeldung
Zur Ermittlung der Belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten 
und zur besseren Planung bitten wir alle Eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer Einrichtung der Gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den Neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
Die Antragsformulare erhalten Sie in den Kindertageseinrichtun-
gen sowie bei den Ansprechpartnerinnen der Gemeindeverwaltung:
Frau Ilona Quint, Tel. 06120 2937, 
E-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de, 
Frau Natcha Lex, Tel. 06120 2938, 
E-Mail: natcha.lex@hohenstein-hessen.de.

	■ Schließzeiten der Hohensteiner Kitas
Die Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Hohenstein sind 
innerhalb der vom Land Hessen festgesetzten Schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:
Kindertagesstätte Breithardt:
Sommer 29.06. bis 17.07.2026
Weihnachten 23.12. bis 01.01.2027

Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
Sommer 26.06. bis 17.07.2026
Weihnachten 23.12. bis 04.01.2027

Kindertagesstätte Holzhausen ü.A.
Sommer 20.07. bis 10.08.2026
Weihnachten 23.12. bis 04.01.2027

Kindertagesstätte Strinz-Margarethä
Sommer 17.07. bis 07.08.2026
Weihnachten 22.12. bis 01.01.2027

Kindertagesstätte Born
Sommer 17.07. bis 07.08.2026
Weihnachten 21.12. bis 01.01.2027

	■ Kita Rappelkiste
Unsere Großen sagen Tschüss
Für unsere zukünftigen Schulkinder, genannt die „Schildkröten-
Gruppe“, neigt sich die Kindergartenzeit dem Ende zu. Bevor die 
Kinder nach den Sommerferien ihren neuen Lebensabschnitt in der 
Schule beginnen, konnten sie in der Kita „Rappelkiste“ noch viele 
gemeinsame Erlebnisse genießen.
Ein besonderes Highlight war die Übernachtung in der Kita. Ge-
meinsam verbrachten die Kinder einen aufregenden Abend mit 
Spielen, Essen und viel Spaß. Für viele wird diese Nacht sicherlich 
eine unvergessliche Erinnerung bleiben.

Auch ein Ausflug in die Fasanerie mit einer spannenden Führung 
stand auf dem Programm.

mailto:info@alzheimer-rheingau-taunus.de
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Bildungsurlaub: Kraft tanken mit Kneipp -  
Mentale Stärke
Von Montag, 20. bis Freitag, 24. Juli, findet ein Bildungsurlaub zum 
Thema mentale Stärke im Kneipp-Verein Bad Schwalbach statt. Die 
Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit der vhs RTK e.V.. Weitere 
Informationen und Anmeldung über die vhs RTK unter Tel. 06128 
9277-39 oder per E-Mail an taunusstein@vhs-rtk.de.
KräuterZeit: Entdecken, Genießen, Austauschen
Am Donnerstag, 23. Juli, findet von 17:30 bis 19:00 Uhr eine wei-
tere KräuterZeit im Kneipp-Heilpflanzengarten in Bad Schwalbach 
statt. Die Veranstaltung wird von Christine Ott und Sabine Wanne-
macher geleitet. Die Teilnahmegebühr beträgt 8,- €, für Mitglieder 
und Kurgäste 6,- €. Anmeldung unter Tel. 0173 6631492 oder per 
E-Mail an christine.ott@kneipp-bad-schwalbach.de.
Bildungsurlaub: Kraft tanken mit Kneipp -  
Limeswanderung
Von Mittwoch, 29. bis Freitag, 31. Juli, findet ein Bildungsur-
laub rund um die Limeswanderung statt. Veranstaltungsort ist der 
Kneipp-Verein Bad Schwalbach. Weitere Informationen sowie An-
meldung über die vhs RTK e.V.

	■ Rad- und Motorsportclub Solidarität  
Breithardt e.V.

25. Oldtimerfahrt am 5. Juli
Am Sonntag, 5. Juli, findet die 25. Oldtimerfahrt 
des Rad- und Motorsportvereins Solidarität Breit-
hardt e.V. statt - ein besonderes Ereignis für Teil-
nehmer und Zuschauer gleichermaßen.
Der Start erfolgt um 11:01 Uhr am Gemeindezen-

trum in Breithardt, wo auch der Zieleinlauf ab 15:00 Uhr stattfindet. 
Beim Start werden alle Fahrzeuge von einem versierten Sprecher 
vorgestellt. Teilnehmen dürfen Fahrzeuge ab Baujahr 1996.
Wie in den vergangenen Jahren werden Pokale vergeben - unter 
anderem für das beste Damenteam und die weiteste Anreise. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben Getränken gibt es diesmal 
ofenfrischen Flammkuchen in verschiedenen Variationen - auch für 
Besucher und Zuschauer.
Ausschreibung, Teilnehmerunterlagen und die Liste der startenden 
Fahrzeuge finden sich auf unserer Website:
https://www.rmsc-breithardt.de/

Guolin QiGong - Atmende Schritte
Am Freitag, 10. Juli, beginnt der Kurs „Guolin QiGong - Atmende 
Schritte“ im Kneipp-Verein Bad Schwalbach. Die Treffen finden je-
weils freitags von 15:30 bis 17:00 Uhr statt. Geleitet wird der Kurs 
von Marina Hachenberger. Die Teilnahmegebühr beträgt 75,- Euro, 
für Mitglieder 60,- Euro. 
Anmeldung unter 0176 53582916 oder per E-Mail an 
marinahachenberger@gmail.com.
Kneipp-Tour Menzebachtal
Am Sonntag, 12. Juli, findet von 14:30 bis 16:00 Uhr eine geführ-
te Kneipp-Tour durch das Menzebachtal statt. Treffpunkt ist an der 
Kneipp-Büste bzw. am Wassertretbecken beim Stahlbadehaus in 
Bad Schwalbach.
Die Leitung übernimmt Christine Ott. Die Teilnahmegebühr beträgt 
8,- €, für Mitglieder und Kurgäste 6,- €. Anmeldung unter 
Tel. 0173 6631492 oder per E-Mail an 
christine.ott@kneipp-bad-schwalbach.de
Kneipp - Wasser - Treff (Kneipp-Basics)
Am Mittwoch, 15. Juli, findet von 17:00 bis 18:30 Uhr der vierte 
Termin der Reihe „Kneipp - Wasser - Treff“ im Kneipp-Verein Bad 
Schwalbach, Emser Straße 3, statt. Die Veranstaltung wird von 
Christine Ott und Alexsandra Hodgson geleitet. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 8,- €, für Mitglieder und Kurgäste 6,- €. 
Anmeldung unter Tel. 0173 6631492 oder per E-Mail an 
christine.ott@kneipp-bad-schwalbach.de
Klangmeditation am Donnerstag
Am Donnerstag, 16. Juli, findet von 18:30 bis 19:30 Uhr eine 
Klangmeditation im Gesundheitsquartier, Egerlandstraße 15 in Id-
stein statt. Geleitet wird die Stunde von Christine Ott. Die Teilnah-
megebühr beträgt 15,- €, für Mitglieder 12,- €. 
Anmeldung unter Tel. 0173 6631492 oder per E-Mail an 
christine.ott@kneipp-bad-schwalbach.de.
Gemeinsam wieder aktiv - Kräuter, Wasser und Klang
Am Freitag, 17. Juli, lädt der Kneipp-Verein Bad Schwalbach von 
13:00 bis 15:30 Uhr zu einem ganzheitlichen Nachmittag mit den 
Elementen Kräuter, Wasser und Klang ein. Treffpunkt ist die Emser 
Straße 3 (EG). Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 €, für Mitglieder 
10,- € (zzgl. Materialkosten). 
Anmeldung unter Tel. 06124 722429 oder per E-Mail an 
info@kneipp-verein-bad-schwalbach.de.

https://www.rmsc-breithardt.de/
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Geschlafen wurde gemeinsam 
mit der Vereinsgruppe in einem 
Klassenraum einer Schule in Lim-
burg. Schon das war für viele ein 
besonderes Erlebnis. Neben dem 
Wettkampf in der Kreissporthalle 
standen vor allem das gemeinsa-
me Erleben und der Teamgeist im 
Mittelpunkt. Die Mädchen nah-
men an verschiedenen Mitmach-
angeboten teil, probierten neue 
Bewegungsstationen aus und be-
suchten die zahlreichen Show-
vorführungen in der Stadt.
Ein Highlight war die große Kin-
derdisco am Samstagabend, bei 
der ausgelassen getanzt und 
gefeiert wurde. Mittags fanden 
die Wettkämpfe statt, bei denen 
die Mädchen ihr Können zeigen 

konnten. Auch die feierliche Eröffnung sowie die gemeinsame Ab-
schlussfeier sorgten für eine tolle Stimmung und machten das Turn-
fest zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Das Landeskinderturnfest gilt als größte Breitensportveranstaltung 
für Kinder und Jugendliche in Hessen und findet alle vier Jahre statt. 
Dabei stehen nicht nur sportliche Leistungen, sondern vor allem Ge-
meinschaft, Bewegung und Freude im Vordergrund.
Ein herzliches Dankeschön geht an die Betreuerinnen und Kampf-
richter, die sich die Zeit genommen haben, um den Kindern diese 
unvergessliche Möglichkeit der Teilnahme zu ermöglichen

 » Gemeindebücherei
	■ Strinzer Bücherstub‘

Öffnungszeiten während der Sommerferien
Wie immer haben während der Sommerferien in der ersten und 
letzten Woche geöffnet. Vom 6. bis 27. Juli ist die Bücherei 
geschlossen!
Bitte achten Sie auf die rechtzeitige Rückgabe Ihrer Medien, die 
Überziehungsgebühr läuft auch in den Ferien weiter!

 » Freiwillige Feuerwehren
	■ Ereignisreiche Wochenenden für die Gemein-
dejugendfeuerwehr Hohenstein

Hinter der Gemeindejugendfeuerwehr Hohenstein liegen mehrere 
besonders ereignisreiche Wochenenden, die einmal mehr die große 
Einsatzbereitschaft sowie das ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl 
der Jugendlichen und Betreuer deutlich machten.
Am verlängerten Fronleichnamswochenende stand zunächst das 
traditionelle Zeltlager auf dem Programm. In diesem Jahr fand es 
erneut auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre statt. Trotz 
wechselhaften Wetters mit Regen und durchwachsenen Tempera-
turen ließen sich die Jugendlichen die gute Laune nicht verderben. 
Neben gemeinsamen Spielen sorgten auch verschiedene Ausflüge 
an diesem langen Wochenende für viel Abwechslung und Spaß.

Bereits am darauffolgenden Sonntag, 14. Juni, ging es sportlich 
weiter: Beim Gemeindewettbewerb in Hennethal traten insgesamt 
sechs Ortsteile mit sieben Mannschaften sowie einer gemischten 
Betreuermannschaft gegeneinander an. In spannenden Wettbewer-

	■ 2. BRAADARTER DYP Turnier
Die BraaDarter laden zum 2. DYP-Turnier ein!
Am Samstag, 15. August ist es endlich wieder soweit und wir freuen 
uns auf einen Tag voller Darts, Spaß und bester Stimmung!
DYP steht für „Draw Your Partner“: Jeder Teilnehmer meldet sich 
einzeln an und die Doppelpartner werden vor Turnierbeginn zufällig 
ausgelost. 
So entstehen spannende Teams, neue Bekanntschaften und oft 
auch die verrücktesten Erfolgsgeschichten des Tages.
Eingeladen sind alle, die Lust auf Darts haben. Egal ob Ligaspieler, 
Hobbywerfer oder Gelegenheitsspieler. Bei uns steht neben dem 
sportlichen Ehrgeiz vor allem der Spaß am Spiel im Vordergrund.
Einlass: ab 12:00 Uhr
Turnierstart: 13:00 Uhr
Gespielt wird zunächst in einer Gruppenphase, bevor es anschlie-
ßend in die spannende KO-Runde geht. Insgesamt können bis zu 64 
Teilnehmer an den Start gehen.
Startgeld: 12 € (inklusive 2,- € Boardgebühr)
Preisgeld: volle Ausschüttung des Startgeldes (ohne Boardgebühr) 
an die ersten 4.
Natürlich muss bei so viel Darts auch niemand hungrig bleiben.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: 
Frische Worscht vom Grill
Unser inzwischen legendärer Kartoffelsalat
Kühle Getränke gibt’s selbstverständlich ebenfalls.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich – einfach den QR-Code auf 
dem Flyer scannen.
Also schnappt euch eure Pfeile, sagt euren Dartfreunden Bescheid 
und sichert euch euren Startplatz. Wir freuen uns auf einen großarti-
gen Darttag mit euch, auf spannende Matches, viele 180er, spekta-
kuläre Checkouts und jede Menge gute Laune!
BraaDart DYP #2 – Sei dabei!

	■ TGSV Holzhausen
Landeskinderturnfest vom 15. bis 17. 
Mai in Limburg
5 Mädchen aus Holzhausen ü.A. und 5 Mädchen 
aus Bad Schwalbach im Alter von zehn und elf 
Jahren verbrachten drei spannende Tage beim 
Hessischen Landeskinderturnfest in Limburg. Ge-
meinsam mit rund 4.500 Kindern und Jugendli-
chen aus ganz Hessen erlebten sie ein Wochenen-

de voller Sport, Spaß und Gemeinschaft unter dem Motto „Turnen, 
lachen - Welt bunter machen!“.
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	■ Katholische Pfarrei  
Heilige Familie Untertaunus

Kirchort St. Klemens Maria Hofbauer
Kontakt und Auskunft
Telefon: 06124 72370
E-Mail: pfarrei@heiligefamilie.net
Homepage: www.heiligefamilie.net

Gottesdienste
St. Klemens-Maria-Hofbauer Breithardt
Sonntag, 05.07.
11:00 Uhr Heilige Messe entfällt! Wegen Priesterjubiläum von 

Pfarrer Schneider (Messe in Bad Schwalbach 11:00 
Uhr mit anschließendem Beisammensein)

Herz Jesu Burg-Hohenstein
Sonntag, 28.06.
11:00 Uhr Heilige Messe
St. Bonifatius Michelbach
Sonntag, 28.06.
09:30 Uhr Heilige Messe
14:30 Uhr Taufe
Samstag, 04.07.
11:00 Uhr Taufe
Sonntag, 05.07.
11:00 Uhr Heilige Messe entfällt! Wegen Priesterjubiläum von 

Pfarrer Schneider (Messe in Bad Schwalbach 11:00 
Uhr mit anschließendem Umtrunk)

St. Josef Daisbach
Samstag, 27.06.
18:00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 03.07.
09:00 Uhr Heilige Messe
St. Elisabeth Bad Schwalbach
Freitag, 26.06.
09:00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 27.06.
10:30 Uhr Taufe
17:00 Uhr Rosenkranzandacht und Komplet
Sonntag, 28.06.
11:00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 02.07.
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung
Freitag, 03.07.
09:00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 04.07.
17:00 Uhr Stille Anbetung und Komplet
Sonntag, 05.07.
11:00 Uhr Heilige Messe zum Priesterjubiläum Pfarrer Schnei-

der, anschließend Beisammensein im Landgraf-
Ernst-Haus St. Ferrutius Bleidenstadt

Sonntag, 28.06.
11:00 Uhr Wort-Gottes-Feier
Montag, 29.06.
17:00 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 01.07.
17:00 Uhr Heilige Messe
11:00 Uhr Heilige Messe entfällt!

Wegen Priesterjubiläum von Pfarrer Schneider 
(Messe in Bad Schwalbach 11:00 Uhr mit anschlie-
ßendem Umtrunk)

Heilige Messen in Burg-Hohenstein Unterdorf
Wie auch im letzten Jahr wird monatlich eine Heilige Messe in der 
schönen Kapelle im Unterdorf von Burg-Hohenstein, immer am vier-
ten Sonntag im Monat gefeiert.
Das sind der 28.06., 26.07., 23.08., 27.09. und 25.10. Beginn ist 
im Juni, September und Oktober um 11:00 Uhr, im Juli und August 

ben zeigten die Jugendlichen ihr Können und ihren Teamgeist. In der 
Staffelwertung sicherte sich die Mannschaft aus Strinz-Margarethä 
den Sieg, während Steckenroth in der Gruppenwertung den ersten 
Platz belegte.

Ein weiteres erfolgreiches Wochenende folgte am 21. Juni beim 
Kreiswettbewerb in Wallrabenstein. Hier nahmen insgesamt 15 
Mannschaften teil, darunter vier Teams aus der Gemeinde Hohen-
stein. Auch auf Kreisebene konnten die Jugendlichen starke Leis-
tungen zeigen: Steckenroth erreichte in der Gruppenwertung den 
dritten Platz, während Hennethal in der Staffelwertung ebenfalls mit 
dem dritten Platz sehr gut abschnitt. Besonders hervorzuheben ist 
die Mannschaft aus Strinz- Margarethä, die sich mit dem zweiten 
Platz in der Staffelwertung für den Landesentscheid qualifiziert hat.
Die vergangenen Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie enga-
giert und motiviert die Jugendlichen der Feuerwehr sind. Neben 
Wettkampf und Leistung kam auch der Spaß nicht zu kurz – beste 
Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Nachwuchsarbeit in 
der Gemeinde Hohenstein.

 » Kirchliche Nachrichten

	■ An(ge)dacht
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Jubiläum steht an, und 
was für eins: in diesem Jahr 
sind es 700 Jahre, dass die 
Rückershäuser Kirche ur-
kundlich erwähnt wurde!
Und was hat dieses Kirchlein 
alles mitgemacht: Herrscher 
kamen und gingen, es wurde 
umgebaut, ergänzt, renoviert, 

immer wieder modernisiert – viele Menschen haben sich für den 
Erhalt eingesetzt!! - die Einführung der Reformation, später der 
Kirchensteuer. Wieviel Gesangbücher wurden eingeführt und 
wieder außer Dienst genommen…
Und was mögen diese Mauern schon alles gesehen und gehört 
haben?
Gebete, Predigten, Gesänge, Reden, unterschiedlichste Klänge.
Menschen hängen an ihren Kirchen. Es sind Orte, die bei uns auf 
dem Land eng mit dem Lebensweg verknüpft waren und noch 
sind: am Lebensanfang steht die Taufe – am Auftakt zur Jugend 
die Konfirmation – wer seine eigene Familie gründet, feierte 
Hochzeit nach der kirchlichen Trauung. Es folgten Jubiläen, und 
man begleitete Mitmenschen bei deren Übergängen. Was haben 
Kirchenmauern schon alles gesehen und gehört: Freudentränen 
bei Taufen, Konfirmationen, Trauungen, Ehejubiläen. Tränen der 
Trauer bei Beerdigungen, Sterbegedenken und Abschieden aller 
Art. Das Osterlachen, Staunen, Freuden, Ärger, Frust, Ängste, 
Sorgen…. Die ganze Bandbreite menschlicher Gefühle.
Und Menschen hängen an ihren Kirchengebäuden, auch wenn 
sie sich von der menschelnden Organisation Kriche abwenden.
„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da 
deine Ehre wohnt“ so betet König David in Psalm 27,4.
Und ich kann ihn verstehen. Unsere Kirchen sind mehr als unter-
haltungsintensive Immobilien. Sie sind Sehnsuchtsorte, sie sind 
Tankstellen für unsere Seelen, unseren Glauben… und seit eini-
gen Jahren auch für unsere hitzegeplagten Leiber;-)
Und wenn Sie am Sonntag, den 28.Juni, noch nichts vorhaben, 
und es sich einrichten können: wir feiern um 14 Uhr Festgot-
tesdienst mit Dekan Feick und anschließend weiter auf dem 
Dorfplatz.
Ansonsten wünsche ich Ihnen einen erholsamen Sommer mit 
vielen Auftank-Momenten. Seien Sie behütet!

Pfarrerin Agnes Schmidt-Köber,
MUT Rückershausen und Kettenbach

http://www.heiligefamilie.net
https://www.bibleserver.com/cross-reference/LUT/Psalm26%2C8#verse-psalm27-2c4
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	■ Evangelische Hoffnungsgemeinde  
im Untertaunus

Liebe Hohensteiner*innen,
wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen zusagen. Kommen Sie gerne mit Wünschen und Anregungen 
auf uns zu.
Ansprechpersonen:
Ihre Ansprechpersonen für Seelsorge sowie für Taufen, Trauungen 
und Beerdigungen sind
Im Juni: Vikarin Jessica Lindert
0160 99617560 / jessica.lindert@ekhn.de
Ab Juli: Pfarrerin Jessica Hamm
0173 1832614 / jessica.hamm@ekhn.de
Pfarrerin Nikola Züls
06120 9040469 oder 0176 56703268 / nikola.zuels@ekhn.de
Sie können sich mit Ihren Anliegen auch gerne an jedes andere 
Mitglied des Verkündigungsteams oder an das Gemeindebüro 
wenden. Die Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: www.hoffnungsgemeinde-untertaunus.ekhn.de

Unsere nächsten Termine:
4. Sonntag nach Trinitatis, 28.06.
10:30 Uhr Sommerkirche: Gottesdienst auf dem Grillplatz in 

Huppert (Züls)
14:00 Uhr Sommerkirche: Gottesdienst mit Sommercafé in 

Schlangenbad (Geisler)
16:00 Uhr Konzert: ArLog in der Martin-Luther-Kirche in Bad 

Schwalbach
Samstag 4.07.
19:30 Uhr Schlangenbader Abendmusik in der Christuskirche 

in Schlangenbad
5. Sonntag nach Trinitatis, 5.07.
10:30 Uhr Sommerkirche: Gottesdienst wie zu Luthers Zei-

ten in der Martin-Luther-Kirche in Bad Schwalbach 
(Kassing)

14:00 Uhr Sommerkirche: Gottesdienst mit Sommercafé auf 
dem Altenberg (Flemmig)

17:00 Uhr Orgelkonzert mit Hans Uwe Hielscher in 
Niedermeilingen

um 9:30 Uhr. Eine Mitfahrgelegenheit von Breithardt aus wird gerne 
angeboten, bitte wenden Sie sich an Frau Rühle 06120 4744. Wer 
diese schöne Kapelle erhalten möchte, kann demnächst dem neu 
gegründeten Förderverein „Kapellenengel“ beitreten - mehr Infor-
mationen in den Gottesdiensten.
Einladung zum 25-jährigen Priesterjubiläum
Pfarrer Stefan Schneider lädt herzlich dazu ein, sein Silbernes Ju-
biläum gemeinsam zu feiern. Der Festgottesdienst ist am Sonntag, 
5. Juli um 11:00 Uhr in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Bad 
Schwalbach. Anschließend sind alle zu einem Umtrunk im Landgraf-
Ernst-Haus eingeladen. Alle anderen Sonntagsgottesdienste in der 
Pfarrei entfallen an diesem Tag.

	■ Ev. Gesamtkirchengemeinde  
Mittlerer Untertaunus

Homepage: www.mut-evangelisch.ekhn.de

Gottesdienste
Sonntag, 28. Juni
09:30 Uhr Ev. Kirche Strinz-Trinitatis (Jürgen Schweitzer)
11:00 Uhr Ev. Kirche Görsroth (Jürgen Schweitzer)
14:00 Uhr Ev. Kirche Rückershausen, Festgottesdienst „700 

Jahre Kirche Rückershausen“ (Agnes Schmidt-Kö-
ber, Norbert Feick)

17:00 Uhr Ev. Kirche Panrod (Manuela König)
Freitag, 3. Juli
18:00 Uhr Friedensgebet Ev. Kirche Holzhausen (Petra 

Dobrzinski)
Sonntag, 5. Juli
Sommerkirche „Ich sing dir mein Lied“
10:00 Uhr Ev. Kirche Kettenbach (Manuela König): „Astronaut 

– oder zwischen Himmel und Erde“
11:00 Uhr Gasthof Kern/Biergarten Am Dorfbrunnen 6, 

65510 Idstein-Oberauroff (Tim Fink): „Josephs 
Doppelherz“

Kein Konfirmandenunterricht in den Sommerferien
Weitere Termine in der Gesamtkirchengemeinde:
Freitag, 3. Juli
10:00 Uhr Freitagstreff, Pfarrscheune Bechtheim
10:00 Uhr Spielkreis, Ev. Gemeindehaus Görsroth

Kontaktdaten Verkündigungsteam
Pfrin. Petra Dobrzinski (Hennethal, Holzhausen ü. Aar, Michelbach, 
Panrod, Strinz-Margarethä), Tel. 06120 4097973, 
E-Mail: petra.dobrzinski@ekhn.de.
Gem.-Päd. Renate Feick, Tel. 0170 6450086, 
E-Mail: renate.feick@ekhn.de
Pfr. Tim Fink (Bechtheim, Beuerbach, Ketternschwalbach), Tel. 0176 
62867093, E-Mail: tim.fink@ekhn.de.
Pfrin. Manuela König (Ehrenbach, Eschenhahn, Görsroth, Hambach, 
Kesselbach, Niederauroff, Niederlibbach, Oberauroff), Tel. 0176 
62867093, E-Mail: manuela.koenig@ekhn.de.
Pfrin. Agnes Schmidt-Köber ( Daisbach, Hausen, Kettenbach, 
Rückershausen), Tel. 0171 1086057, 
E-Mail: agnes.schmidt-koeber@ekhn.de.
Pfrin. Agnes Schmidt-Köber ist vom 29.06.–19.07. nicht im Dienst. 
Die Vertretung in der Seelsorge und für Beerdigungen hat Pfrin. Pe-
tra Dobrzinski.
Pfr. Jürgen Schweitzer (Limbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach), Tel. 
0151 74379087, E-Mail: juergen.schweitzer@ekhn.de.
Gemeindebüro 
Ev. Gesamtkirchengemeinde Mittlerer Untertaunus
Scheidertalstr. 10
65510 Hünstetten (Strinz-Trinitatis)
Telefon: 06126 3220
E-Mail: Gesamtkirchengemeinde.Mittlerer-Untertaunus@ekhn.de
Öffnungszeiten:
Di-Do 09:00–12:00 Uhr und Di+Do 15:00-18:00 Uhr

Entdecke auch Deinen Ort!
HEIMAT TO GO

mailto:jessica.lindert@ekhn.de
mailto:jessica.hamm@ekhn.de
mailto:nikola.zuels@ekhn.de
http://www.hoffnungsgemeinde-untertaunus.ekhn.de/
mailto:Gesamtkirchengemeinde.Mittlerer-Untertaunus@ekhn.de
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Gemeinsam unterwegs:
Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft. Fühlen Sie sich daher zu 
allen Gottesdiensten und Veranstaltungen herzlich eingeladen - un-
abhängig vom Ort. Nutzen Sie das vielfältige Angebot, um die neue 
Gemeinde und das Verkündigungsteam kennenzulernen.
Gemeindebüro:
Das zentrale Gemeindebüro befindet sich in Bad Schwalbach, 
Adolfstraße 34.
Erreichbar:
Montag-Freitag 9:00-12:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich 15:00-18:00 Uhr
Telefon: 06124 702713
E-Mail: hoffnungsgemeinde.untertaunus@ekhn.de

	■ Evangelische Kirchengemeinde  
Born-Watzhahn

Gottesdienst in der Borner Kirche
am Sonntag, 28. Juni um 10:00 Uhr  
mit Pfarrer i.R. Dr. Sunny Panitz

Vorschau:
12. Juli Sommerkirche um 11:00 Uhr mit Pfarrer i.R. Dr. Sunny Panitz
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Born-
Watzhahner Gemeindebrief, schauen Sie in unsere Schaukästen 
oder auf der Internetseite der Kirchengemeinde: www.friedens-
gemeinde-obere.aar.de
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 » Notrufe/Bereitschaftsdienste

Ärztl. Bereitschaftsdienst
Mo, di, do + fr von 20.00 – 07.00 Uhr,
mi 13.00 – 07.00 Uhr (do),
sa + so + feiertags 07.00 – 07.00 Uhr

06723/87087

Bundesweit 116117
Dienstbereitschaft der Apotheken:
Anrufbeantworter Burg-Apotheke
Bundesweit kostenlos
Handy Kurzwahl, 69 Cent/Minute
oder unter: www.abda.de

06124/19222 
06120/4877

0800/0022833
22833

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Hessenweit (Anruf kostenpflichtig) 01805/607011
Feuerwehr
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere, Großtiere und Pferde
Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen 
unter der Telefonnummer jedes niedergelassenen 
Tierarztes 112

Krankenpflegestation
Wochenenddienst 06120/3656

Süwag, Niederlassung Main-Kraftwerke
Kundentelefon 0180/373 83 93

Süwag/MKW – Gas (Störung) 069/31072666

Süwag/MKW – Elektrizität (Störung) 069/31072333

Notarzt 112

Notdienst Wasser/Abwasser 06124/19222

Polizeistation Bad Schwalbach
Fax: 06124/7078115 06124/7078-0

Rettungsdienst + 
qualifizierter Krankentransport 06124/19222

Geschäfts- und Privatanzeigen

online
aufgeben

anzeigen.wittich.de

mailto:hoffnungsgemeinde.untertaunus@ekhn.de
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Tod hat keine Bedeutung.
Ich habe mich nur ins nächste Zimmer aufgemacht.
Ich bin ich und Du bist Du:
Was immer wir füreinander gewesen sind,
das gilt auch weiter.
� Henry Scott Holland

Wie neue Mitarbeiter richtig starten
Der Start im neuen Job hat sich 
radikal verändert. Unternehmen 
setzen heute auf strukturierte, 
oft hybride Onboarding-Prozes-
se, um Talente langfristig zu hal-
ten. Wer die ersten Wochen un-
vorbereitet angeht, verliert 
schnell den Anschluss.
Ein moderner Onboarding-Pro-
zess beginnt lange vor dem ers-
ten Arbeitstag, das sogenannte 
„Preboarding“. Für den Einstei-
ger bedeutet das: Nutzen Sie 
diese Phase. Machen Sie sich 
mit den Tools vertraut, lesen Sie 
sich in aktuelle Projekte ein. Das 
senkt das Stresslevel am offiziel-
len Stichtag massiv.
Die Phase des Einstiegs ist eine 
enorme Belastung. Unzählige 

neue Begriffe, Namen und unge-
schriebene Gesetze prasseln auf 
das Gehirn ein. Wer Unklarheiten 
sofort anspricht, statt Unwissen-
heit zu überspielen, baut schnel-
ler echtes Wissen auf. Ein guter 
Onboarding-Plan stellt Neulingen 
einen „Buddy“ zur Seite – einen 
erfahrenen Kollegen, der abseits 
der Chefetage Fragen beantwor-
tet. Im Zeitalter von Homeoffice 
und Remote Work droht beim 
Onboarding jedoch oft soziale 
Isolation. Digitale Kaffeepausen 
und virtuelle Kennenlern-Run-
den können das persönliche Ge-
spräch in der Kaffeeküche nur 
bedingt ersetzen. Neue Mitar-
beiter müssen daher Eigeninitia-
tive zeigen.

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Herr, Dein Wille geschehe,  
auch wenn ich ihn nicht verstehe.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen 
wir Abschied von meiner geliebten 
Oma, Schwester, Schwägerin 
und Tante

Stephanie Immer
* 05.01.1934        † 30.05.2026

Nils
Ingrid und Diethard
Gabriele und Alexander mit Familie
Christiane und Stephan mit Familie

Die Urnenbeisetzung findet am Dienstag,  
den 30. Juni 2026, um 15.00 Uhr, auf dem Friedhof  
in Burg Hohenstein, Oberdorf, statt. 

Von Beileidsbekundungen sowie Kranz- und  
Blumenspenden bitten wir freundlichst abzusehen.

Finden Sie den  
passenden Job  
in Ihrer Region!

Bewirb Dich mit folgenden Angaben unter:

  Name, Vorname
  Geburtsdatum
  Straße, Hausnummer 
  Postleitzahl, Ort 
  Telefon
  E-Mail

Fülle einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/zustellung
Nutze die kostenlose Bewerber-Hotline: 0800 2830095
Oder schreibe eine Mail an: zustellung@wittich.de

Bewerbungvia WhatsApp:
     0171

6474125

Hohensteiner
BlättcHe

Mitteilungsblatt 
der geMeinde HoHenstein

Für die wöchentliche Verteilung suchen wir 

Zusteller (m/w/d)

Breithardt (Vertretung vom 29.06.2026 bis 05.07.2026 und vom
13.07.2026 bis 19.07.2026) 
Holzhausen über Aar (Vertretung vom 01.07.2026 bis 12.07.2026) 
Holzhausen über Aar (Vertretung vom 06.07.2026 bis 19.07.2026) 
Strinz-Margarethä

JOBS 
IN IHRER REGION
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günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt

Wahnsinn!
Diese Preise sind der 

druckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckendruckenonlineonlineonlineonlineonlinedrucken

Fotolia_76135125

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 

Druckkosten 
vergleichen 
und bares 
Geld sparen!

in Bendorf bei Koblenz

www.rinis-brautmoden.com

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

Dachdecker hat noch Termine

frei! Reparaturen jeglicher Art,
kostenlose Vor-Ort-Beratung,
Dachrinnenreinigung zum günsti-
gen Festpreis, Tel.: 0178-6282166

Dachdecker sucht Arbeit!

Flachdachsanierungen, Dachrin-
nen, Schieferarbeiten, Reparaturen
u. Erneuerungen jegl. Art u.v.m.
Tel.: 0163-1361793

!!!Achtung Ankauf!!! von Pelzen,
Bekleidung aller Art, Zinn, Bilder,
Häkeldeckchen, Sammeltassen,
Porzellan, Stoffe u. Garne, Bern-
stein, Koralle, Grandel u. Mode-
schmuck, Möbel, Silberbestecke,
Münzen, Frau Klimt auch Sa + So
erreichbar, Tel.: 0170-2910758

SonStigeS

Stephan Häring

Scheidertalstr. 36 b
65510 Hünstetten
 0178 - 919 957 8
 stephan.haering@gmx.net

PV-Anlagen von A-Z
Elektroinstallationen
Gas-/ Wasserinstallationen
Spenglerarbeiten
Zimmererarbeiten
Tiny- und Gartenhäuser
u.v.m.

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15
Fax 0 61 20/91 00 16

www.rainerpetri.de

Hundezentrum Taunuspfoten

www.taunuspfoten.de

Unterwasserlaufband

• Hundephysiotherapie
• Hundeosteopathie
• Dentalhygiene

• Hundeschule
• Verhaltensberatung
• Ernährungsberatung

Hauptstr. 21 · 56357 Miehlen

Braunheim Immobilien seit 1995
Ihr vertrauensvoller Partner für Ihre Region

Wir suchen zum Sofortkauf  
1 – 2 FH in Ortslage.

Telefon (0 61 26) 9 53 12 97 
www.braunheim-immobilien.de

STAHLBAU NACH DIN 1090
MEISTER- UND
SCHWEISSFACHBETRIEB

Sommerauweg 14
65623 Schiesheim
Tel.: 06430-9272985
Mobil: 0171-4886696
E-Mail: Stahlbau-schuetz@t-online.de
Homepage: www.stahlbau-schuetz.de

• Geländer
• Treppen
• Zäune
• Tore 
• Balkone 
• Überdachungen

Stahl- und Edelstahlbau
Schütz

www.metzler-energietechnik.de

Am Hohlweg 1a
Katzenelnbogen
06486 900-425
info@metzler-energietechnik.de

PV-Anlage
nach Maß
anschaffen!

Jetzt

Ich bin ein Hobby-Bastler und suche 

Motorräder, Mopeds, Roller und Mofas. 
Der Zustand und das Alter sind egal. Auch 
fehlende Schlüssel oder Papiere stören 
mich nicht. Haben Sie etwas für mich? Ich 
zahle bar. Ich freue mich auf Ihren Anruf: Tel. 06401 90160


